
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/10/20 9Os90/76
(9Os72/76)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1976

Norm

StPO §262 A

StPO §267 A

Rechtssatz

Dem Gericht bleibt es vorbehalten, die strafrechtliche Erheblichkeit der im Anklagespruch erfaßten Tatsachen im

einzelnen zu prüfen.
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